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Bekanntmachung.
t , Seine Majestät der Kaiser
^ben die

Mobilmachung
”er  Armee befohlen.
*Der erste Mobilmachungs
. tag ist der 2. August 1914

zweite Mobilmachungs-
u tag ist der 3. August 1914

dritte Modilmachuugs-
<tag ist der 4 . August 1914

vierte Mobilrnachungs
v. tag ist der 5. August 1914
oev fünfte Mobilmuchungs-

tag ist der6. August 1914
und so weiter.

^ Sämtliche Offiziere, Unteroffi¬
ziere und Mannschaften des Be¬
urlaubtenstandes, einschließlich
^rsatzreservisten, habeil sich zu
der auf den Kriegsveorder-
ungen angegebenen Zeit an
dem bezeichnten Orte pünktlich
bchzufinden; dagegen verbleiben
die nicht im Besitz einer solchen
befindlichen zunächst in der Hei¬
mat und warten den Gestellungs-

»Befehl ab.
' Alle Mannschaften, welche sich
oei dem für ihren jetzigen Wohn-
0rt zuständigen Bezirksfeldwebel
uoch nicht angemeldet haben,
senden sich sofort behufs Her¬
beiführung einer Entscheidung an
das Hauptmeldeamt Wies-

/ade »:
'Wer  dem obigen Befehl nicht
Alge leistet, verfällt in strenge
Bestrafung nach den Kriegs¬

hetzen.
'Das  Marschgeld wird beim
Mppenteil, nicht bei der Orts-

[i  Behörde empfangen.
' Sämtliche Einberufene haben,
um ihren Gestellungsort zu br¬
achen, freie Msenvahn-
l̂ hrt ohne Lösung einer Fahr-
/Ue und ohne vorherige An¬
lage am Schalter, lediglich gegen
Vorzeigung der Kriegsbeorderung
ooer anderer Militärpapiere an

' zuständigen Bahnbeamten.

°7♦ Es gelten die gelbe» Kriegs-
! beorderungen, die roten sind

ungültig.
! Dev kommandievendc
! General
- des 18 . Armeekorps.
! Aufruf.

Auf Allerhöchste Verorduuug Seiner
- Majestät des Kaisers uud Königs wird hier-
: mit in Verfolg des Gesetzes betreffend Aendrrungen
j der Wehrpflicht vom 11. Februar 1888 (§ 25) int
I Bereiche des XVIII. Armeekorps zum Schutze«u-
- seres bedrohte « Vaterlandes der

Landsturm aufgerufen,
und zwar vorläufig nur

der LandsturmI . Aufgebots außer den Militär¬
pflichtigen und den noch nicht militärpflichtigen
Mannschaften,
die militärisch ausgebildeten  Mannschaf¬
ten des II . Aufgebots.

1. Eingczogen werden  zunächst nur militärisch aus¬
gebildete  Leute , und zwar
a) sofort  nur soviel«, als für den zuur Schutze

und zur Ueberwachung des Verkehrs innerhalb
des Korpsbezirks eingerichteten Bewachungsdienst
erforderlich find. Diese Leute werden nach
Möglichkeit in der Nähe ihres Heimatsortes
Verwendung finden; sie können während der
ersten 14 Tage vorausichtlich mehrere Male
wieder in ihre Heimat beurlaubt werden;

t>) vom 16. Mobilmachungstage — dem
1. allgemeinen Landsturmtage  —
ab noch soviel?, als zur Aufstellung der Land-
sturmformatwuen erforderlich sind.

2. Der Landsturm besteht aus  allen Wehrpflichtigen
vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 45. Le¬
bensjahre, welche weder dem Heere, noch der Ma¬
rine und deren Beurlaubtenstande angehören. Ec
wird eingeteilt in
das I . Aufgebot;  zu diesem gehören die Land-

sturmpfllchrigen bis zum 31. März desjenigen
Kalenderjahres, in welchem sie ihr 39. Lebens¬
jahr vollenden. Sie sind alle militärisch nicht
ausgebildet;

das II . Aufgebot; zu diesem gehören bis zum
vollendeten 45. Lebensjahre,

а) alle Landsturmpflichligen, die aus dem Land¬
sturm I . Aufgebots ausgeschieden sind,

б) alle Personen, die ihre Dienstpflicht in der
Landwehr und Seewehr II . Aufgebots ab¬
geleistet haben.

Die unter 5 Genannten stillen den militärisch
ausgbildeten  Landsturm dar.

Bis zur Auflösung des Landsturmes findet ein
Uebertritt vom I. zum II . Aufgebot sowie ein
Ausscheiden aus dem Landsturm nicht statt.

Militärpflichtige  sind Wehrpflichtige vom 1.
Januar des Kalenderjahres ab, in dem sie 20
Jahre alt werden, über deren Militärverhältnis
eine entgültige Entscheidung uoch nicht getroffen ist.

3. Dieser Aufruf gilt auch für Landsturmpflichtiqe,
die sich im Auslande befinden. Sie haben, sofern
sie nicht ausdrücklich befreit sind, sofort zurückzu-
kehren. Von jetzt ab sind Befreiungen von der
Rückkehr unzulässig. Die militärisch aus ge bil¬
deten  Landsturmpflichtigen haben sich beim Be¬
zirkskommando  des bei der Rückkehr zuerst
berührten Landwehrbezirks, die un aus ge bilde¬
ten bei dem Zivilvorsitzenden der Ersatzkommission
ihres Wohnsitzes, in Ermangelung eines solchen
bei dem Zivilvorsitzenden zu melden, dessen Bezirk
sie bei der Rückkehr nach Deutschland zuerst er¬
reichen.

Wer nicht die nötigen Mittel zur Rückreise be¬
sitzt, kann auf dem nächsten Konsulat die Reisekosten
vorschußweise erhalten. Die Kosten müssen später
dem Konsulat erstattet werden.

4. Befreit von der Gestellu ng ist nur, wer als ffld-
und garnisondienstuasähig oder als unabkömmlich
anerkannt oder wer als dauernd untauglich aus¬
gemustert ist.

Ausaeschlossenvom Aufruf  ist , wer mit Zucht.
Haus bestraft ist, wer sich nicht im Besitze der bür¬
gerlichen Ehrenrechte befindet und wer aus dem
Heere, der Marine und der Schutztruppe entfernt
ist.

5. Einberufung.
a) 1. Alle Offiziere. Aerzte, Tierärzte und oberen

Mililärbeamten des B eur lauvi en ft an des
und zur Disposition sowie alle land-
sturmpflich ti  g en  ehemaligen Offiziere,
Aerzte, Tierärzte und oberen Militärbeamten
des Friedens- und Beurlaubtenstandesdes
Heeres und der Marine haben sich, soweit
sie noch keinen Gestellungsbefehl haben, 4 8
S t u n d en n a ch B e ! a n nt g a b e des
Aufrufs  mündlich oder schriftlich unter
Vorlegung vorhandener Miluärpapiere bei
dem Bezirkskommando, in dessen Bezirk sie
ihren Aufenthalt haben, zu melden.

2. In gleicher Weise wollen sich melden die vom
Aufruf zwar nicht betroffenen, aber zum frei¬
willigen Eintritt  in das Herr, die Marine
und den Landsturm bereiten

ehemaligen Offiziere, Aerzte, Tierärzte und
oberen Militärbeamten des Friedens- und
Beurlaubtenstandes des Heeres und der
Marine,
ehemaligen Vizedeckoffiziece und Deckoffiziere
des Friedens- und Beurlaubtenstandes der
Marine,
ehemaligen Unteroffiziere des Heeres, welche
mindestens 8 JahreZ aktiv gedient haben
und sich mit einer etwaigen Verwendung als
Osfizierstellvrrtretereinverstanden erklären,
Zivilärzte, Ziviltierärzte und geeignete Zivil-
veamie, die nicht gedient haben, aber zur
Verwendung in Sanitäts - und Veterinär¬
offizierstellen und in Beamtenstellen bereit
sind.

Die Einberufung der unter a genannten Per¬
sonen zum Dienst erfolgt bei Bedarf durch
Gestellungsbefehle.

b) Die militärisch ausgebildeten  Land-
sturmleute, die sofort für den Bewachungsdienst
erforderlich sind, werden durch Gestellungsbefehle
eiuberufen.
Die militärisch ausgebildeten Landsturmleute.
die für die Landsturmformalionen erforderlich
sind, werden durch öffentliche Bekanntmachung
der Bezirkskommandos ohne Mitwirkung der
Ersatzbehörden unmittelbar zum aktiven Dienst
einberufen. .

Wer der Aufforderung zur Stellung an
den in den Gestellungsbefehlen angegebenen und
an den durch die Bezirkskommandos öffentlichen
bekannt zu machenden Tagen nicht Folge
leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten
(M. St . G. B. 8 64), und wenn die Stellung
nicht innerhalb dreier Tage erfolgt, mit Frei¬
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren bestraft (M. St . G. B . § 68), sofern
nicht wegen Fahnenflucht eine härtere Strafe
verwirkt ist. Für die im Ausland Befindlichen
verlängert sich die Gestellungsfcist um die Zeit,
welche nach erlangter Kenntnis von dem Auf¬
rufe zur sofortigen Rückkehr erforderlich ist.

o) Die militärisch nicht ausgebildeten  Landsturm-
pflichtigen sind vor der Einberufung zum aktiven
Dienst der Musterung und Aushebung unter¬
worfen. Hierzu haben sich die des I . Aufge¬
bots mit Ausnahme der Militärpflichtigen und
der noch nicht Militärpflichtigen in der Zeit
vom 8. bis  einschl . 12. Mobilmachungs¬
tage  unter Vorzeigung etwaiger Militärpapiere
bei der Ortsbehörde ihres Aufenthaltsortes zur
Stammrolle (Landsturmrolle) anzumelden.

Wer die Anmeldung zur Stammrolle in
der vorstehend gesetzten Frist nicht bewirkt, wird
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren bestraft (M. St . G. B. 8 «8),
sofern nicht wegen Fahnenflucht eine härtere
Strafe verwirkt ist. Für die im Auslande
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Befindlichen verlängert sich die Anmeldefrist'
um die Zeit, welche nach erlangter Kenntnis
von dem Aufruf zur sofortigen Rückkehr er¬
forderlich ist.

Ueber Zeit und Ort der Musterung und
Aushebung der militärisch nicht ausgebildeten
Landsturmpflichtigen wird später befohlen.

6. Von jetzt ab finden auf die aufaerufenen Land-
sturmpflichltaen die für die Landwehr und See-
Wehr geltenden Vorschriften Anwenvuna . Insbe¬
sondere sind die Aufaerufenen den Militärslrofne-
setzen undder DiSNvlinar -Strafordnung unterworfen.

Der kommandierende
General

des 18 . Armeekorps.

Oeffentliche
Bekanntmachung
an die Einwohnerschaft.

Quartierverpflegung
der Truppen während des

Aufmarsches.
A. Den Gemeinden wird nach ausgesprochener

Mobilmachung dringend empfohlen, bei Einquartierung
die Vepflegung von Mann und Pferd gegen Bar¬
zahlung zu übernehmen.

Die Truppen werden mit den Gemeinden durch
Vermittelung der Militär- und Zivil-Verwaltungsbe¬
hörden gütliche Vereinbarungen treffen, wonach die
in gehöriger Zubereitung und Beschaffenheit gewährte
Verpflegung unter Vermittelung der Gemeindevor¬
stände täglich bar bezahlt  wird und zwar:

für die volle Tageskost mit Brot l Mk 40 Pfg.
ohne Brot 1 Mk. 25 Pfg.

für die Morgenkost allein, Kaffee oder Suppe
und Brot 25 Pfg. ohne Brot 20 Pf.

für die Mittagskoft allein, Fleisch, Gemüse und
Brot 65 Pf . ohne Brot 60 Pf.

für die Abendkost allein, Gemüse und Brot
50 Pf . ohne Brot 45 Pf.

Jeder Heeresangehörige hat ohne Rücksicht auf
seinen Rang täglich Anspruch auf:

750 g Brot;
375 g rohes Fleisch, frisches oder gesalzenes, oder
200 g geräuchertes Rind-, Schweine- oder

Hammelfleisch, Speck, geräucherte Fleich- oder Dauer¬
wurst;

125 g Reis , Graupe oder Grütze, oder
260 g Hülsenfrüchte oder Mehl, oder

1500 g Kartoffeln;
25 g Salz;
25 g Kaffee in gebrannten Bohnen.

Pferdefutter, das nach Gewicht zu verabreichen
ist, wird nach den amtlich bekannt gemachten Ver¬
gütungssätzen für Landlieferungen mit 20 Prozent
Aufschlag bezahlt.

8 . A « der Berechtigung der Truppe »,
die Gewährung von Verpflegung und Futter
auf Grund des Kriegsleiftungsgesetzes gegen
Bescheiuigung zu fordern , wird hierdurch
nichts geändert.

Bo« diesem Rechte muß überall da Gebrauch ge¬
macht werde«, wo Verpflegung u«d Futter «icht frei-
wsllig gegen Barzahlung gewährt werde«.

0 . Jedoch werden die Truppen auch vor Ab¬
schluß der unterA erwähnten gütlichen Vereinbarungen
überall da Barzahlung leisten, wo die Ortseinwohner
die Verpflegung und das Futter in vorschriftsmäßiger
Art freiwillig gewähren.

D. Sobald die Gemeinden erfahren, daß sie
Einquartierung erhalten werden, ist es ratsam, daß
die Einwohner sich schon im voraus mit reichlichen
Vorräten, besonders au Brot und Fleisch ver¬
sehen, da sie einen sicheren Absatz gegen Barzahlung
finden werden. Mit der Erbackung von Brot
in den Ortsbäckereie » und eigene » Back¬
öfen wird zweckmäßig sofort begonnen.
Ueberschießende Brotvorräle nimmt jedes Militär-
magazin gegen Zahlung von 15 Pf . für 750 g an.
Fleisch ist zunächst in lebenden Häuptern bereit zu
stellen; die Schlachtung muß 24 Stunden vor dem !
Gebrauch bewirkt sein. s

Die Gemeindevorstände haben darauf hinzu- ,
wirken, daß sich die Einwohnerschaft hiernach auf die
Verpflegung von Einquartierung einrichter, und daß
ärmere Ortseinwohner mit Geldvorschüffenversehen
werden, damit sie sich Vorräte anschaffen können.

Königlich Preußisches
Kriegsministerium.

Vorstehender Erlaß wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht.

Der Oberpräsident.

Bekanntmachung.
Nachdem die Mobilmachung befohlen ist, wird

hiermit auf Grund der Pferde-AuShebungs-Vorschrift
am 1. Mai 1902 bis nach Beendigung der Pferde-
auShebung jede Ausführung von Pferden in andere
Kreise oder Ortschaften verboten.

Zuwiderhandlungen werden für jeden einzelnen
Fall mit den im § 27 des Königs-Rüstungsgesetzes
vom 13. Juni 1873 vorgesehenen Strafe geahndet.
Eine Ausnahme von dem Verbote findet nur statt,
wenn nachweislich den Verkauf an Militärbehörden
des Aushebungsbezirkes oder an solche Offiziere, Sani¬
tätsoffiziere oder Milrtärbeamte, welche sich die Pferde
für ihre Mobilmachung selbst beschaffen, geschehen ist.

B i e r sta d t , den 2. August 1914.
Der Bürgermeister:

H o f m a n n.

Bekanntmachung.
Die Landsturmpflichtigen des I . Aufgebots im

Alter von 20—39 Jahren , es sind dies ausnahmslos
nur nicht militärisch ausgebildete Manschaften,
werden wir hiermit aufgefordert, sich zur Eintragung
in die Landsturmstammrollen in der Zeit vom 10. bis
14. August lfd. Js . auf hiesiger Bürgermeisterei zu mel¬
den. Auf den Aufruf über die Einberufung des
Landsturmes wird hiermit hingewiesen.

B i e r sta d t , den 2. August 1914.
Der Bürgermeister:

H of m a n n.

Bekanntmachung
betreffend die Kriegsaushebnug.

Nachdem Se. Majestät der Kaiser und König
die Mobilmachung der Armee und Marine befohlen
haben, und Sonntag, der 2. August 1914 als erster
Mobilmachungstag gilt, findet vom lO.MobilmachungS-
tage ab die Kriegsaushebung statt.

Zu dieser haben sich zu stellen: t . .
1. Alle Militärpflichtigen des laufenden und der

vorhergehenden Jahrgänge, welche iutitCV
gestellt sind oder aus anderer Ursache now
keine entgültige Entscheidung über ihr M»>'
tärverhältnis erhalten haben.

2. Die zurückgestelltenoder von Truppenteile»
abgewiesenen Einjährig-Freiwilligen, letztere,
insofern über ihr Militärverhältnis noch man
entgiltig entschieden ist.

3. Die zur Disposition der Ersatzbehörden ent'
lassenen Mannschaften. .

Die zu 2 und 3 genannten GestellungspM'
tigen haben sich sofort, längstens bis zum 5. ds. M-
zur Stammrolle ihres Aufenthaltsortes anzuniewA
wie sich auch diejenigen Gestellungspflichtigen, welcv'
seit ihrer letzten Anmeldung zur Stammrolle den
fenthaltsort gewechselt haben, zur Stammrolle
gegenwärtigen Aufenthaltsort» sofort anzumewen
haben.

Die Aushebung für die Mannschaften aus Bierstad
findet statt am Freitag, den 14. August 1914  vormltE
7V* Uhr im Gasthaus „Zum Deutschen Hof 5
Wiesbaden.

Alle vorbezeichneten Gestellungspflichtigen habe
sich zu obigem Termin pünktlich um 7 Uhr einzufinden-

Bierstadt,  den 2. August 1914.
Der Bürgermeister:

_ Hofmarn^ .

An die __
Bevölkerung des Bezirks

des 18 . Armeekorps.
Seine Majestät der Kaiser hat das Reichs

gebiet in Kriegszustand erklärt . Für diese Matz'
regel sind lediglich Gründe der raschen un
gleichmäßigen Durchführung der erforderliches
militärischen Vorkehrungen maßgebend und nütz
etwa die Besorgnis, daß die Bevölkerung
vaterländische Haltung werde vermissen lassem
Die Schnelligkeit und Sicherheit unseres
Marsches erfordert einheitliche und zielbewutz
Leitung der gesamten vollziehenden j
Wenn durch die Erklärung des Kriegszustan
die Gesetze verschärft werden, so wird
niemand, der das Gesetz beachtet, und den '
ordnungen der Behörden Folge leistet, in fê nJf',
Tun und Wirken beschränkt. Ich vertraue,
die gesamte Bevölkerung alle Militär - und M
behörden freudig und rückhaltlos unterstutz
und uns danrit die Erfüllung unserer
vaterländischen Pflichten erleichtern wird- Da
wird auch der alte Waffenruhm deS Heeres a ^
rechterhalten und es vor den Augen unse
Kaisers und den Blicken der Nation in Ehren
stehen.

Frankfurta. M., 31. Jnli 1^14
Der kommandierende General

von Schenk.
Wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis 0e

bracht.
Bierstadt,  den 2. August 1914.

Sfier Bürgermeister.
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